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«Einer für Alle, Alle für Einen», darin liegt der Leitgedanke, der für
den Gründer und ersten Direktor der Rentenanstalt, Conrad Widmer,
beim Aufbau dieser schweizerischen Unternehmung wegleitend war.
1860 erläuterte er in einer Eingabe deren Wesen wie folgt: «Wer ist
denn eigentlich die Rentenanstalt?» fragt er und antwortet darauf:
«Sie gehört sich selbst an, der Zusammenbegriff aller Versicherter ist
die Anstalt, ist die juristische Person, welcher das Vermögen eigen-
tümlich ist, mit einem Wort, die Versicherten selbst sind die Anstalt.»

Das blieb immer so. Die Statuten bezeichnen daher in ihrem ersten
Artikel die Anstalt «als eine auf Gegenseitigkeit beruhende konzes-

sionierte Versicherungsgenossenschaft». Sie erklären weiter ausdrück-
lieh «die Gesamtheit der Mitglieder der Anstalt» als ihr oberstes

Organ — und das sind eben die Versicherten, die durch den Abschluss
ihrer Lebensversicherung die Mitgliedschaft erworben haben.

Auch Sie können Mitglied der Rentenanstalt werden und Anteil an
ihren Ueberschüssen haben. Die Interessen der Rentenanstalt decken
sich mit Ihren eigenen: den Versicherungsschutz so sicher und so

preiswert wie möglich zu gestalten.
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Hauptsitz in Zürich, Alpenquai 40.
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